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	title: Offizielle Kleidung
	gerichtetan: StuRa
	datum: 03.12.2025
	antragsteller: Felix Gorgus
	beschreibung: Der StuRa beschließt folgende abschließende Regelung zur Bezuschussung von Kleidung der VSt:

1. Zuschussstaffelung
bis 15 € → kein Zuschuss      bis 30 € → 10 € Zuschuss     über 30 € → 15 € Zuschuss
Pro Person können maximal vier Kleidungsstücke pro Haushaltsjahr gefördert werden. Die HFU bezuschusst jedes 
Kleidungsstück zusätzlich mit 5 €. Ist keine HFU-Förderung mehr verfügbar, fällt dieser Betrag vollständig in den Eigenanteil.

2. Eigenbeteiligung (Standardkleidung)
Pullover: 15 €    Polo-Shirt: 10 €
Das erste Polo-Shirt bleibt weiterhin kostenlos für jedes Mitglied.

3. Förderfähige Artikel
Es werden ausschließlich Kleidungsstücke gefördert. Nicht förderfähig sind Jacken, Schuhe, Tassen oder vergleichbare Artikel.

4. Zweck der Kleidung
Die Kleidung dient der Repräsentation, der Sichtbarkeit der VSt, der Öffentlichkeitsarbeit sowie einem einheitlichen und
professionellen Auftreten bei Veranstaltungen, Hochschulterminen und offiziellen Anlässen.
Kleidung mit eindeutigem Werbecharakter (z. B. Logos der Hochschule, der VSt, des AStA oder spezifischer Veranstaltungen) 
ist besonders geeignet, da sie die Wahrnehmbarkeit erhöht und Studierenden klare Ansprechpersonen bietet.
Kleidung kann bereitgestellt werden für:
Helfer und Teams bei Hochschul- und Studierendenveranstaltungen, Vertreter der VSt bei offiziellen Terminen
Projekt- und Öffentlichkeitsarbeitsteams, Veranstaltungen, bei denen ein erkennbares und organisiertes Auftreten 
erforderlich ist
Die Kleidung soll bei entsprechenden Anlässen nach Möglichkeit getragen werden, um ein einheitliches 
Erscheinungsbild sicherzustellen.

5. Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
Für jede Ausgabe sind Zweck, Anlass und Empfänger zu dokumentieren und in der Cloud abzulegen.
Die Bestellung und Ausgabe müssen transparent und nachvollziehbar erfolgen.
Die vollständige Dokumentation ist dem Kostenrückerstattungsantrag bzw. den Finanzunterlagen beizufügen.

6. Genehmigung & Budgetregelung
Die Anschaffung von Kleidung ist vorab durch das zuständige Gremium (AStA oder StuRa), den VSt-Finanzreferenten 
und den Haushaltsbeauftragten zu genehmigen. Ohne vorherige Genehmigung ist eine Erstattung ausgeschlossen.
Zuschüsse werden aus dem Budget des jeweiligen Gremiums entnommen.
Ist dieses Budget ausgeschöpft, ist eine weitere Beschaffung zum Selbstkostenpreis möglich.
	kommentar: 


